
 

Ratsvorsitzende Droste ruft den TOP anhand der Vorlage auf. 

 

Ratsherr Raming teilt mit, dass sich der Samtgemeindeausschuss vor der heutigen 

Samtgemeinderatssitzung auch mit der Angelegenheit befasst habe. Sollte keine Änderung durch das 

ArL erfolgen, ist eine erneute Beratung mit geändertem Konzept und verringerten Kosten 

erforderlich.  

 

Es wird redaktionell darauf hingewiesen, dass in der Beschlussempfehlung des 

Fachausschussprotokolls bereits eine Aussage getroffen wird, die folgenden Wortlaut hat: 

 

„Falls keine Förderung durch das ArL erfolgt, muss ein neues Konzept erarbeitet werden. Die 

Verwaltung wird beauftragt, geeignete Planungsbüros für die Umsetzung der Maßnahme durch 

Angebotsanfrage zu ermitteln.“ 

 

Samtgemeindebürgermeister Dr. Baier regt an, dass die Beschlussempfehlung dahingehend zu 

ergänzen ist, dass die Entscheidung dem Samtgemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt werden 

soll.  

 

Ratsherr Wilke bittet um Ergänzung, dass die Förderung nicht in angegebener Höhe erfolgt. 

 

Ratsvorsitzende Droste stellt fest, dass der letzte Teil der Beschlussempfehlung nunmehr folgenden 

Wortlaut hat: 

 

„Falls keine Förderung in angegebener Höhe durch das ArL erfolgt, muss ein neues Konzept 

erarbeitet werden. Die Entscheidung wird dem Samtgemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die 

Verwaltung wird beauftragt, geeignete Planungsbüros für die Umsetzung der Maßnahme durch 

Angebotsanfrage zu ermitteln.“ 

 

Ratsherr Krusche ruft in Erinnerung, dass in der Samtgemeinderatssitzung am 21.06.2018 festgestellt 

wurde, dass die Kosten für die Kinderbeckenanlage aufgrund der Entwurfsplanung der 

Planungsgesellschaft Schütze mbH sehr hoch sind und den ursprünglich angesetzten Kostenansatz 

bei weitem übersteigen. Der neu zu schaffende Kleinkinderbereich sollte bis zu Beginn der 

Freibadsaison 2019 realisiert werden, allerdings in einer Ausgestaltung, die geringere Kosten 

verursacht. Die Modernisierungsstudie für die Sanierung des Freibades und des Neubaus der 



Kinderbeckenanlage ist ausgeufert. Es war immer von einer Ersatzbeschaffung und einem 

Planschbecken die Rede. Für die Errichtung der Kleinkinderbeckenanlage soll nun ein Antrag nach der 

ZILE-Richtlinie aufgrund der überteuerten Entwurfsplanung der Planungsgesellschaft Schütze mbH an 

das ArL gestellt werden.  

 

Ratsherr Krusche ist der Auffassung, dass die Pläne überarbeitet und auf ein vernünftiges Maß 

zurückgeführt werden sollten. Der Anteil der Samtgemeinde beträgt im Falle der Förderung 

immerhin 37 %. Er würde sich wünschen, dass zumindest geprüft wird, ob bei dem ArL eine 

geänderte Planung eingereicht werden kann. Er habe kein Verständnis dafür, dass ein geändertes 

Konzept mit verringerten Kosten erst dann vorgelegt werden soll, wenn keine Förderung durch das 

ArL erfolgt. Ziel sollte es sein, dass ein gutes Planschbecken als Ersatzmaßnahme errichtet wird, ohne 

dass zusätzliche Steuermittel verbraucht werden. 

 

Ratsherr Klütsch und Ratsfrau Middelschulte weisen darauf hin, dass in der Sondersitzung des 

Samtgemeinderates am 18.09.2018 mitgeteilt wurde, dass der Antrag von den Kosten höher gestellt 

werden sollte, um möglichst eine höhere Fördersumme zu bekommen. Das Konzept beinhaltet nicht 

nur die Kosten für die Errichtung der Kinderbeckenanlage, sondern auch für eine eigene 

Badewassertechnik. Falls keine Förderung durch das ArL erfolgt, muss ein neues Konzept erarbeitet 

werden. 

 

Ratsherr von der Haar ergänzt, dass es höhere Anforderungen für die Wasseraufbereitung gibt, die 

erhebliche Kosten verursachen. Die Badewassertechnik muss abgekoppelt vom Hauptbecken 

erfolgen. 

 

Samtgemeindebürgermeister Dr. Baier teilt mit, dass auf Grund des Stichtages der Förderantrag nach 

der ZILE-Richtlinie vorbehaltlich der Zustimmung durch den Samtgemeinderat bereits von Seiten der 

Verwaltung an das ArL gestellt wurde. Es besteht die Möglichkeit, beim ArL noch ein geändertes 

Konzept vorzulegen. 

 

Danach fasst der Rat der Samtgemeinde Bersenbrück mit 32 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen 

folgenden Beschluss:  


